


Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 115/3 (2. Planfassung) 
- Grimlinghausen, Kuhweg (West) - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 04.04.2009 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die in § 4 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen sind gemäß  
§ 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
Garagen, Carports und Stellplätze sind gem. § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren 
Fläche zulässig. Garagen dürfen die rückwärtige Baugrenze um max. 3,0 m überschreiten. Die vor-
dere Baulinie gilt nicht für Garagen. 
Die Vorgärten (Grundstücksbereich zwischen öffentlicher Straße und Baulinie) sind bis auf die Zu-
wegung, die Zufahrt und den Abfallbehälterstandort unversiegelt zu belassen und zu begrünen. 
Separate Stellplätze im Vorgarten außerhalb der Garagenzufahrten sind nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Wandhöhe der Wohnhäuser (=Traufhöhe) auf 6,2 m, gemessen 
vom höchsten Punkt der zugehörigen öffentlichen Erschließungsstraße, festgesetzt. Maßgeblich ist 
der Schnittpunkt der Außenkante des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut. 
Gemäß § 9 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ist im Vorgartenbereich der Hausgrundstücke die Höhen-
quote der angrenzenden Erschließungsstraße zu übernehmen. 
Abgrabungen zur Belichtung des Kellergeschosses sind nicht zulässig. 
Gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 6 BauGB sind je Wohngebäude max. zwei Wohnungen zulässig. 

3. Beseitigung von Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser der privaten Flächen ist gem. § 51 a Landeswassergesetz NRW in 
Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB zu versickern. Sickerschächte sind ausgeschlossen. 

4. Ökologische Maßnahmen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

A. Private Flächen 

Die privaten Stellplätze und Garagenzufahrten sind in offenporigem Belag zu erstellen oder über die 
Schulter zu entwässern. Garagen mit Flachdächern sind extensiv zu begrünen. 
Das Waschen und Arbeiten an Kraftfahrzeugen ist nicht gestattet. Pflanzenschutzmittel dürfen nicht 
angewendet werden. 

B. Ausgleichsfläche 

Die Ausgleichsfläche ist als Abschirmpflanzung landschaftsgerecht mit Gehölzen der potentiellen 
natürlichen Vegetation zu gestalten. Je 2 qm Fläche ist ein Strauch und je 150 qm Fläche ist ein Baum 
2. Ordnung zu pflanzen. 
Der Ziergehölzanteil darf max. 20 % betragen. 

C. Öffentliche Verkehrsflächen 

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind die bestehenden Straßenbäume zu erhalten und 
mind. 6 standortgerechte, großkronige Laubbäume mit mind. 18 cm Stammumfang neu zu pflanzen. 



5. Immissionsschutz 

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm-
belästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes festgesetzt: 

Das Plangebiet liegt im Lärmpegelbereich III gem. DIN 4109 Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz 
der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmmaß R'w res für Außenbauteile mind. 35 dB 
betragen. 

An den im Bebauungsplan markierten Fassaden sind für Schlafräume und Kinderzimmer schall-
dämmende Lüftungen vorzusehen. 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen staatlich 
anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass ein geringerer Schallschutz ausreicht. 

6. Hinweise 

Für die Versickerung des Niederschlagswassers ist eine Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde 
(UWB) beim Rhein Kreis Neuss erforderlich. 

Eine gemeinsame Versickerung (z.B. für Doppelhäuser) bedarf vor Antragstellung auf wasserrecht-
liche Erlaubnis einer Zusammenschlussgenehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Bei 
Geländeauffüllungen muss die Sickerfähigkeit des Bodens gewährleistet sein. 

Der ausgekofferte Oberboden soll entsprechend § 7 Bundesbodenschutzgesetz bzw. § 12 Bundes-
bodenschutzverordnung vorrangig auf den betreffenden Flächen bzw. im direkten Umfeld verwertet 
werden. 


